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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des 
Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 
Handelsname: Biotec Marderspray  

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 
Identifizierte Verwendung: Biozid 
Verwendung des Stoffes / des Gemisches 
Repellent zur Marderabwehr 
Biozidproduktartgruppe PT 19 

Verwendungen von denen abgeraten wird: 
Es liegen keine Informationen vor. 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Hersteller/Lieferant: 
Biotec GmbH 
Wullener Feld 63 
58454 Witten 
Germany 
Tel: (+49) 02302-960110 
E-Mail: info@biotec-reinigungsmittel.de 

1.4 Notrufnummer: 

1) Firma: Tel. (+49) 02302 - 960110 

(Bürozeiten Mo – Do 08:00 - 15:00 / Fr 8:00 – 12:00) 

2) Giftzentrale Bonn Tel: (+49) (0) 228-19240 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

EUH208 Enthält Geraniol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
Es liegen keine Informationen vor. 

Signalwort: n.a. 

n.a. 

n.a. 

Gefahrenpiktogramme: 

Gefahrenhinweise/H-Sätze + P-Sätze: 
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1 Gemisch 
Geraniol 
Lösungsvermittler LV41 

< 0,5 % 
< 2,0 % 

3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische 
Beschreibung: Wässrige Lösung aus nachfolgend aufgeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen. 

Geraniol 
CAS-Nr. 
EG-Nr. 

106-24-1 
203-377-1 

Summenformel C₁₀H₁₈O 
Molmasse 154,3 g/mol 

Lösungsvermittler LV41 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen. Dazu Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten 

Nach Inhalation: 
Für Frischluft sorgen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. 

Nach Hautkontakt: 
Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. 

Nach Augenkontakt: 
Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren. 

Nach Verschlucken: 
Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
5.1 Löschmittel 
Geeignete Löschmittel: 
Produkt selbst brennt nicht. 
Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
Trockenlöschmittel, CO2 oder Sprühwasser verwenden. 

Ungeeignete Löschmittel: 
Wasservollstrahl. 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Nicht entzündbar 
Kohlenmonoxid (CO) 

Das Einatmen von Brandgasen kann ernste Gesundheitsschäden verursachen. 
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5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
Besondere Schutzausrüstung: 
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät anlegen. Dicht schließender Chemieschutzanzug. 

Zusätzliche Hinweise: 
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften 
entsorgt werden. 

Besondere Schutzausrüstung: Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
Weitere Angaben: Für ausreichende Löschwasserrückhaltemöglichkeiten sorgen. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren 
Persönliche Schutzkleidung tragen 
Kontakt mit Produkt vermeiden. 
Für ausreichende Lüftung sorgen. 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen: 
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. 
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 
Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich. 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: 
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
Keine 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Behälter dicht geschlossen halten. 
Ausreichende Belüftung sicherstellen. 
Kontakt mit Augen und der Haut vermeiden. 
Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. 
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Lagerung: 
Anforderung an Lagerräume und Behälter: 
Behälter dicht verschlossen an einem kühlen Ort aufbewahren. 

Zusammenlagerungshinweise: 
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: 
Fernhalten von Frost und Hitze 

Lagerklasse 
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): entfällt 

7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
Auf gute Belüftung und Abzug an den Verarbeitungsmaschinen achten. 

Persönliche Schutzausrüstung: 
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. 
Berührungen mit den Augen vermeiden. 

Atemschutz: 
Atemschutz ist erforderlich bei: Aerosol- oder Nebelbildung. 
Typ: A (gegen organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt > 65 °C, Kennfarbe: Braun). 
Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln für den Einsatz von 
Atemschutzgeräten (BGR 190) sind zu beachten. 

Handschutz: 
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN 374 geprüfter Chemikalienschutzhandschuh. 
Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle 
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären. Die Zeitangaben sind Richtwerte aus Messungen bei 22 
° C und dauerhaftem Kontakt. Erhöhte Temperaturen durch erwärmte Substanzen, Körperwärme etc. und eine 
Verminderung der effektiven Schichtstärke durch Dehnung können zu einer erheblichen Verringerung der 
Durchbruchzeit führen. Im Zweifelsfall Hersteller ansprechen. 

Handschuhmaterial 
Handschuhe aus Gummi 
Nitrilkautschuk 
Empfohlene Materialstärke: >0,4 mm 

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials 
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. 

Augenschutz: 
Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Allgemeine Angaben 

Aggregatzustand 
Farbe: 

Flüssig 
Farblos 

Geruch: Charakteristisch 

Zustandsänderungen 
Siedebeginn und Siedebereich 
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt 
Flammpunkt nach DIN 51755 

ca. 100 °C 
ca.0 °C 
nicht anwendbar 

Untere Explosionsgrenze 
Dampfdruck 20°C 
Dichte bei 20°C 

nicht anwendbar 
nicht bestimmt 

3 ca. 1 g/cm 
Relative Dichte Nicht bestimmt. 
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Löslichkeit mit Wasser mischbar 
Selbstentzündungstemperatur das Produkt ist nicht selbstentzündlich 

Lösemittelgehalt 
Organische Lösemittel <1% 

9.2 Sonstige Angaben 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
10.1 Reaktivität 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf 

10.2 Chemische Stabilität 
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: 
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar 

10.5 Unverträgliche Materialien: 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: 
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Reiz- und Ätzwirkung 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Sensibilisierende Wirkungen 
Enthält Geraniol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Aspirationsgefahr 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Seite 5 von 8 



Sicherheitsdatenblatt 
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31 

Druckdatum: 14.08.2021 

Versionsnummer 2 

Überarbeitet 14.08.2024 

Sonstige Angaben 
Keine 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 
Das Produkt wurde nicht geprüft. 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

12.4 Mobilität im Boden 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
PBT: Nicht anwendbar. 
vPvB: Nicht anwendbar. 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 
Es liegen keine Informationen vor. 

Weitere Hinweise 
Schwach wassergefährdend (WGK 1) 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Empfehlungen zur Entsorgung 
Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und 
prozessspezifisch durchzuführen. 

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 

Nicht gefährlicher Abfall 

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel 
Verkaufsverpackungen über DSD (Duales System Deutschland) verwerten. Vollständig entleerte Verpackungen 
können einer Verwertung zugeführt werden. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 

Für Reinigung: Mit reichlich Wasser abwaschen. 

Empfohlenes Reinigungsmittel 
Wasser 
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.3 Transportgefahrenklassen 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.4 Verpackungsgruppe 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.5 Umweltgefahren 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 
Stoff oder das Gemisch 

EU-Vorschriften 
Angaben zur SEVESO III-Richtlinie Unterliegt nicht der SEVESO III-Richtlinie 

Fällt nicht unter die TA-Luft 

2012/18/EU: 

Nationale Vorschriften 
Technische Anleitung Luft I: 
Anteil: 

Wassergefährdungsklasse: 
Status: 

1 - schwach wassergefährdend 
WGK-Selbsteinstufung 

Hautresorption/Sensibilisierung: 

Biozid Registriernummer: 

Löst Überempfindlichkeitsreaktionen allergischer Art aus. 

N-114504 

Zusätzliche Hinweise 
Biozide vorsichtig verwenden. 
Geraniol 2,0 g/l 

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. 

Keine 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung : 
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von 
Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 

Relevante Sätze 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 
EUH208 Enthält Geraniol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen 

Abkürzungen und Akronyme: 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
SVHC: Substances of Very High Concern 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 
Acute Tox. 4: Akute Toxizität – Kategorie 4 
Skin Corr. 1B: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 1B 
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 2 
Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 1 
Aquatic Acute 1: Gewässergefährdend - akut gewässergefährdend – Kategorie 1 
Aquatic Chronic 1: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 1 
Aquatic Chronic 2: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 2 

· * Daten gegenüber der Vorversion geändert 
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